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1 Einführung ins Recht – Rechtliche Grundlagen

LERNSITUATION 1:
EINFÜHRUNG INS RECHT – RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Arbeitsaufträge

1 Fragen zum Thema „Recht“

Die Lösung ist schülerabhängig. Mögliche Antworten sind:

	– Was ist Recht? (De�nition)

	– Welchen Sinn und Zweck hat Recht? (Funktionen des Rechts)

	– Wo �nde ich, was Recht ist? (Rechtsquellen)

	– Gibt es verschiedene Kriterien, nach denen Recht unterschieden werden kann? 
(Unterteilungen des Rechts)

2 Begriff des Rechts?

Recht regelt die rechtlichen Beziehungen der Menschen untereinander oder zu den 
Hoheitsträgern in einer staatlichen Gemeinschaft. Es ist eng mit dem Staat verknüpft. 
Zum Recht gehören staatlich erlassene Rechtssätze, also Gesetze, Rechtsverordnun-
gen etc. sowie staatlich anerkannte Rechtssätze in einem Rechtsgebiet wie das Kir-
chenrecht oder das Handelsgewohnheitsrecht.

3 Funktionen des Rechts

	– Ordnungsfunktion: Schreibt Verhaltensregeln für in staatlicher Gemeinschaft le-
bende Personen vor, um ein geordnetes und friedliches Zusammenleben zu si-
chern. Diese Regeln sind in Rechtsnormen festgehalten und gelten für alle Bürger 
gleich. 

	 Beispiel: Baderegeln im Schwimmbad.

	– Sicherheitsfunktion: Erlaubt staatlichen Organen wie der Polizei oder den Gerich-
ten, den Rechtsfrieden durch Zwangsmaßnahmen wiederherzustellen, wenn ge-
gen geltende Rechtsvorschriften verstoßen wird.

	 Beispiel: Geldstrafe bei Ladendiebstahl.

	– Ausgleichsfunktion: Der Schaden, der durch einen Verstoß gegen die Ordnungs- 
oder Sicherheitsfunktion entstanden ist, wird ausgeglichen.

	 Beispiel: Schadensersatz nach Zerstören einer Vase beim Nachbarn.

LERNFELD 1: BERUF UND AUSBILDUNGSBETRIEB 
PRÄSENTIEREN

S. 10–15
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Lernfeld 1

4 Rechtsquellen

Rechtsquellen

geschriebenes Recht Rechtsprechung Gewohnheitsrecht
Sitte, Moral,  

Religion

Gesetze werden 
vom parlamentari-
schen Gesetzgeber 
(Legislative) in dem 
im Grundgesetz 
vorgesehenen Ver-
fahren erlassen. Es 
gibt Bundes- und 
Landesgesetze. 

Sie erfolgt durch die 
Gerichte, genauer 
gesagt durch die 
Richter. Sie äußern 
in Urteilen oder  
Beschlüssen ihre 
Rechtsauffassung, 
die sich nur auf ei-
nen speziellen Fall 
bezieht. Ein rechts-
kräftiges Urteil  
bindet daher nur  
die im Rubrum  
(= Urteilskopf, ver- 
gleichbar mit Be-
treffzeile) aufge-
führten Parteien des 
Rechtsstreits und 
nicht etwa alle Bür-
ger. Zudem muss 
sich ein anderes 
Gericht nicht an die 
Rechtsauffassung 
des einen Gerichts 
halten und kann 
in einem ähnlich 
gelagerten Fall ge-
nau andersherum 
entscheiden. In 
der Praxis werden 
jedoch in der Regel 
höchstrichterliche 
Entscheidungen 
(von den Bundes-
gerichten) von den 
Landesgerichten 
(Amts-, Land- und 
Oberlandesgericht) 
als Leitfaden heran-
gezogen.

Dieses sog. unge-
schriebene Recht 
entstand ohne 
schriftliche Fixierung 
durch langjährige 
Übung, wodurch es 
allgemein anerkannt 
wurde. Es darf aller-
dings nicht gegen 
das geschriebene 
Recht verstoßen. 
Auch heute wird 
das menschliche 
Verhalten in unter- 
schiedlichem Um-
fang von unge-
schriebenen Regeln 
bestimmt, die nicht 
bindend sind. Die in 
ihnen verankerten 
Wertvorstellungen 
werden in unsere 
Gesetze transpor-
tiert, sodass das 
Gewohnheitsrecht 
selbst nur noch 
selten zur Anwen-
dung kommt.

Unter Sitte ver-
steht man Regeln, 
die aufgrund von 
Gebräuchen und 
Gewohnheiten ein 
nicht erzwingbares 
Verhalten steuern.

Beispiel:  
Tischmanieren

Rechtsverordnun-
gen werden von 
der Exekutive auf 
der Grundlage einer 
Ermächtigungs-
grundlage erlassen. 
Zuständig hierfür 
ist die Bundes- oder 
die jeweilige Lan-
desregierung. Sie 
kann Einzelheiten 
zur konkreten 
Durchführung des 
Gesetzes regeln und 
ist detaillierter und 
damit spezieller.

Moral bezeichnet 
die persönlichen 
Einstellungen auf-
grund von eigener 
Überzeugung, 
Weltanschauung 
oder Auffassung 
über soziale 
Verhaltensweisen.

Beispiel: 
keine Pelze tragen

Satzungen sind Re-
gelungen, die von 
juristischen Perso-
nen des öffentli-
chen Rechts (z. B. 
Gemeinde, Univer-
sität) oder privaten 
Vereinen zur Rege-
lung ihrer eigenen 
Angelegenheiten 
erlassen werden.  
Im Gegensatz zur 
Rechtsverordnung 
ist die Satzung nicht 
staatlich.

Religion �ndet 
über religiöse Wert-
vorstellungen, die 
unser Verhalten 
prägen Einzug ins 
geschriebene Recht. 

Beispiel:  
Das christliche  
Gebot „Du sollst 
nicht töten“ �ndet 
sich im StGB  
wieder. 
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1 Einführung ins Recht – Rechtliche Grundlagen

5 Begriffzuordnung: Öffentliches Recht – Privates Recht

Privates Recht Öffentliches Recht

Gleichordnungsverhältnis Über- und Unterordnungsverhältnis  

Materielles Recht Formelles Recht

regelt rechtlichen Inhalt einer Forderung regelt die Durchsetzung einer Forderung

Zwingendes Recht Nachgiebiges Recht

Regelung kann von den Beteiligten  
nicht abgeändert werden

Regelung kann von den Beteiligten  
übereinstimmend geändert werden

Objektives Recht Subjektives Recht

Gesamtheit aller Rechtsnormen konkreter Rechtsanspruch einer Person

Allgemeines Recht Spezielles Recht

generelle Regelungen mit  
übergeordnetem Charakter

regelt spezielle Fälle

Nationales Recht Internationales Recht

Recht gilt nur in einem Staatsgebiet Recht gilt auch außerhalb des deutschen 
Staatsgebiets

Übungsaufgaben zur Einführung des Rechts

1.	Formelles oder materielles Recht

Gesetz formell materiell

Grundgesetz (GG) X

Insolvenzordnung (InsO) X

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) X

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) X

Strafprozessordnung (StPO) X

Zivilprozessordnung (ZPO) X

Handelsgesetzbuch (HGB) X

Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) X
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2.	Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen

Die Rechtsverordnung ist eine Rechtsnorm,  
die von Exekutivorganen aufgrund einer  
Ermächtigungsgrundlage erlassen wird. 

Richtig

Die Satzung ist eine Rechtsnorm, die von  
Exekutivorganen aufgrund einer Ermächtigungs-
grundlage erlassen wird.

Falsch. Satzungen sind Rege-
lungen, die von juristischen 
Personen oder privaten Verei-
nen zur Regelung ihrer eige-
nen Angelegenheiten erlassen 
werden.

Bundesgesetze werden vom Bundestag und  
Bundesrat in dem in der Verfassung dafür  
vorgesehenen Verfahren erlassen.

Richtig

Die Regierung darf nur eine Rechtsverordnung 
erlassen, wenn ein Gesetz sie dazu ermächtigt.

Richtig.

Das BGB ist ein Landesgesetz, welches vom 
Landtag NRW erlassen wurde.

Falsch. Das BGB ist ein Bundes- 
gesetz, das von Bundestag und 
Bundesrat erlassen wurde.

Im Gegensatz zur Rechtsverordnung ist die 
Satzung nicht staatlich.

Richtig.

Die Erlaubnis zum Erlass einer Satzung ergibt sich 
aus dem Gesetz.

Falsch. Die Erlaubnis ergibt 
sich aus der Satzungsauto- 
nomie.

Die Rechtsanwaltskammer gibt sich zur Regelung 
ihrer eigenen Angelegenheiten eine Satzung.

Richtig.

Die Gemeinde regelt ihre Angelegenheiten durch 
Rechtsverordnungen.

Falsch. Die Gemeinde regelt 
ihre Angelegenheiten durch 
Satzung.

Gibt eine Universität sich eine Satzung, so ist  
diese im Amtsblatt bekannt zu geben.

Richtig.

Gesetze werden von der Bundeskanzlerin in ei-
nem förmlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
und vom Bundespräsidenten unterschrieben.

Falsch. Gesetze werden vom 
Bundestag unter Mitwirkung 
des Bundesrats erlassen und 
vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet.

HGB und ZPO sind Gesetze. Richtig.

Eine Rechtsverordnung kann in den meisten  
Fällen schneller als ein Gesetz erlassen werden.

Richtig.

Die Verordnung unterscheidet sich nicht durch 
ihren Inhalt oder ihre Bindungswirkung, sondern 
durch den Normgeber von den formellen Gesetzen.

Richtig.

Ein Gesetz kann Einzelheiten zur konkreten 
Durchführung einer Verordnung regeln und ist 
detaillierter und damit spezieller als ein Gesetz.

Falsch. Eine Rechtsverordnung 
kann Einzelheiten zur konkreten 
Durchführung einer Verordnung 
regeln und ist meist spezieller 
als ein Gesetz.
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2 Rechtliche Grundlagen – Personen der Rechtsp�ege

3.	Funktionen des Rechts

Die Antwort ist schülerabhängig. Lösungsvorschlag:

Ordnungsfunktion: Es gibt feste Spielregeln wie keine Gewaltanwendung oder 
keine Fouls.

Sicherheitsfunktion: Bei Verstößen gegen die Spielregeln darf der Schiedsrichter 
eingreifen und die Ordnung wieder herstellen.

Ausgleichsfunktion: Die Ahndung von Spielverstößen erfolgt durch den Schieds-
richter („gelbe oder rote Karte“) oder durch den Verband („Verein erhält mehr-
wöchige Platzsperre oder Spieler wird gekündigt“).

4. Zwingendes oder nachgiebiges Recht

a.	Nachgiebiges Recht

b.	Zwingendes Recht

c.	 Nachgiebiges Recht

d.	Zwingendes Recht

LERNSITUATION 2:
RECHTLICHE GRUNDLAGEN – PERSONEN DER RECHTSPFLEGE

Arbeitsaufträge

1 Aufzählung „Personen der Rechtsp�ege“

Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, Mediator, Rechtsp�eger, 
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, Justizfachangestellter, Gerichtsvollzieher

2 Flyer „Personen der Rechtsp�ege“

Die Lösung ist schülerabhängig. Möglicher Inhalt des Flyers:

Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

Richter Berufsrichter kann nur 
werden, wer deutscher 
Staatsbürger ist und 
die Befähigung zum 
Richteramt erlangt  
hat. Diese wird nach 
einem Universitätsstu-
dium durch Bestehen 
des ersten juristischen 
Staatsexamens sowie 
nach einem zweijäh-
rigen Vorbereitungs-
dienst durch Bestehen

Der Richter hat un-
parteiische Urteile zu 
sprechen. Um dies zu 
gewährleisten, ist er  
in seinen Entschei-
dungen unabhängig 
und nur dem Gesetz 
und seinem Gewissen 
unterworfen. Keine 
staatliche Stelle hat 
das Recht, den Richter 
bei seiner Urteils�n-
dung zu beein�ussen. 

Besteht die Besorgnis, 
dass ein Richter per-
sönlich oder sachlich 
nicht unabhängig ist, 
können die Parteien 
die Ablehnung des 
Richters beantragen. 
Die erfolgreiche 
Ablehnung hat zur 
Folge, dass der abge-
lehnte Richter an der 
Entscheidung nicht 
mehr mitwirken darf.

S. 16–19
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Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

des zweiten juristi-
schen Staatsexamens 
erworben. Danach 
werden die persön-
liche Eignung und 
die Anerkennung der 
freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung 
geprüft.

Richter sind an 
Weisungen ihres 
Vorgesetzten nur 
gebunden, wenn sie 
die ordnungsgemäße 
Amtsführung betref-
fen, nicht aber seine 
richterlichen Entschei-
dungen (persönliche 
und sachliche Unab-
hängigkeit).

Neben den Berufs-
richtern gibt es ehren- 
amtliche Richter 
(Laienrichter).

Staatsanwalt Staatsanwalt kann 
nur werden, wer die 
Befähigung zum Rich-
teramt hat. Mit der 
Einstellung durchläuft 
er eine dreijährige 
Probezeit und wird 
danach zum Staats
anwalt ernannt. 

Als Anklagebehörde 
ermittelt die Staats-
anwaltschaft von 
Amts wegen sobald 
sie Kenntnis von einer 
Straftat erlangt hat. 
Sie leitet ein Ermitt-
lungsverfahren ein, 
wobei sie von der 
Polizei als Hilfsbeam-
te der Staatsanwalt-
schaften unterstützt 
wird. Nach Abschluss 
des Ermittlungsver-
fahrens erhebt die 
Staatsanwaltschaft 
Anklage, erlässt einen 
Strafbefehl oder stellt 
das Verfahren ein. Im 
Hauptverfahren ist 
der Staatsanwalt Ver-
treter der Anklage. Er 
wirkt bei der Beweis
aufnahme mit, stellt 
Anträge und hält das 
Abschlussplädoyer.

Als Vollstreckungsbe-
hörde hat die Staats-
anwaltschaft dafür 
zu sorgen, dass die 
in einem rechtskräfti-
gen Urteil verhängte 
Strafe auch vollstreckt 
wird.

Der Staatsanwalt ist 
im Gegensatz zum 
Richter weisungsge-
bunden und hat den 
dienstlichen Weisun-
gen seines Vorgesetz-
ten nachzukommen,  
§ 146 GVG.

Die Staatsanwalt-
schaft, ist eine von 
den Gerichten unab-
hängige, selbstständi-
ge Justizbehörde, die 
zur Exekutive gehört. 
Der Staatsanwalt ist 
dem Richter weder 
über- noch unter-
stellt. Er ist Beamter 
im höheren Justiz-
dienst und vertritt 
im Strafverfahren die 
Interessen des Staates 
als oberster Vertreter 
der Anklage.

Rechtsanwalt Die Tätigkeit als 
Rechtsanwalt kann 
nur ausüben, wer die 
Befähigung zum Rich-

Die Hauptaufgabe 
eines Rechtsanwalts 
ist es, seinem Man-
danten mit rechts-

Als Anhänger der 
freien Berufe sind die 
Rechtsanwälte P�icht-
mitglieder in der zu-
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Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

teramt erworben hat. 
Zusätzlich muss er bei 
der Rechtsanwalts-
kammer, in deren 
Bezirk er tätig werden 
will, die Zulassung als 
Rechtsanwalt bean-
tragen. Später kann er 
zudem eine Zusatzaus-
bildung als Fachanwalt 
in einem Spezialgebiet 
absolvieren.

staatlichen Mitteln zu 
seinem Recht zu ver-
helfen. Er kann dazu 
vorgerichtlich, ge-
richtlich oder außer- 
gerichtlich tätig 
werden oder sich als 
Schlichter oder Testa
mentsvollstrecker 
oder Insolvenzverwal-
ter betätigen.

ständigen Rechtsan-
waltskammer. 

Da ein Rechtsanwalt 
gegenüber seinen 
Mandanten ein hohes 
Maß an Verantwor-
tung trägt, treffen ihn 
besondere P�ichten, 
die sog. Standes-
p�ichten.

Notar Notar kann nur wer-
den, wer die deutsche 
Staatsangehörigkeit 
besitzt und die Befähi-
gung zum Richteramt 
erworben hat. Um 
hauptberu�icher No-
tar zu werden, muss 
man sich um eine Stel-
le als Notarassessor 
bei der Landesjustiz-
verwaltung bewerben, 
in dem man später als 
Notar arbeiten will. 
Zum Notarassessor 
wird nur bestellt, wer 
fachlich und persön-
lich geeignet ist. Um 
Anwaltsnotar zu wer-
den, muss der Rechts-
anwalt mindestens 5 
Jahre Berufserfahrung 
aufweisen und in dem 
Amtsbereich, in dem 
er tätig werden möch-
te, 3 Jahre ununter-
brochen als hauptbe-
ru�icher Rechtsanwalt 
tätig gewesen sein. 
Zudem muss er be-
stimmte Fortbildungen 
absolviert und die 
notarielle Fachprüfung 
bestanden haben.

Zu den Aufgaben 
eines Notars gehört 
die Beurkundung und 
Beglaubigung von 
Rechtsvorgängen. 
Zudem übernimmt 
er Tätigkeiten in der 
vorsorgenden Rechts-
p�ege wie etwa die 
Errichtung von öffent-
lichen Testamenten, 
die Au�assung von 
Grundstücken oder 
die Beglaubigung von 
Abschriften.

Der Notar ist unpar-
teiischer Betreuer 
einer Partei und darf 
nicht die Interessen 
nur einer Partei ver-
treten. Er ist zudem 
verp�ichtet, über 
seine Tätigkeit Still-
schweigen zu bewah-
ren. Notare müssen 
für ihre Tätigkeit bun-
deseinheitliche Ge-
bühren nach GNotKG 
erheben. Abweichen-
de Kostenvereinba-
rungen sind verboten 
und unwirksam. Für 
Notare gilt außerdem 
die Dienstordnung für 
Notare. Ihre allgemei-
ne Amtsführung wird 
von den Präsidenten 
des jeweiligen Land-
gerichts und Ober-
landesgerichts beauf-
sichtigt. Notare sind 
genau wie Richter 
sachlich und persön-
lich unabhängig und 
bei ihrer Amtsausfüh-
rung nur dem Gesetz 
unterworfen.

Steuerberater Den Beruf des Steuer-
beraters darf nur aus-
üben, wer von der zu-

Der Steuerberater hat 
die Aufgabe, Hilfeleis-
tung in Steuerangele-

Der Steuerberater ge-
hört den freien Beru-
fen an und berät in
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Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

ständigen Steuer-
beraterkammer als 
Steuerberater bestellt 
ist. Bestellt werden 
kann, wer die Steu-
erberaterprüfung vor 
der Ober�nanzdirek-
tion bestanden hat. 
Zur Prü-fung wird 
nur zugelassen, wer 
ein juristisches oder 
wirtschaftswissen-
schaftliches Studium 
absolviert hat und 
praktische Berufser-
fahrung im Steuer-
recht vorweisen kann. 
Daneben muss der 
Antragsteller persön-
lich geeignet sein.

genheiten auszu-
üben. Dazu gehört 
die vorausschauende 
Beratung für eine 
optimale Steuergestal-
tung, die Erstellung 
von Buch-.führungen, 
Jahresabschlüssen und 
Steuererklärungen 
sowie die anschließen-
de Überprüfung von 
Steuerbescheiden und 
in Streitfällen mit dem 
Finanzamt die Vertre-
tung des Mandanten 
vor dem Finanzgericht

steuerrechtlichen und 
betriebswirtschaft
lichen Fragen.

Mediator Als Mediator können 
Rechtsanwälte tätig 
werden, die die Aus-
bildung zum Mediator 
absolviert haben. Als 
reine Vermittlungs- 
tätigkeit ist die Me-
diation jedoch keine 
Rechtsdienstleistung 
und kann auch von 
anderen Berufsgrup-
pen, etwa von Psy- 
chologen oder Päda-
gogen mit entspre- 
chender Ausbildung 
ausgeübt werden.

Der Mediator trifft als 
neutraler Vermittler 
keine eigenen Ent-
scheidungen bezüglich 
des Kon�ikts, sondern 
leitet das Verfahren. 
Die Mediation �ndet 
nicht öffentlich statt 
und ihr Inhalt ist ver-
traulich. Zudem gibt  
es keine Formvor-
schriften.

Die Mediation ist ein 
strukturiertes freiwil-
liges Verfahren zur 
konstruktiven Beile-
gung eines Kon�iktes. 
Es �ndet in der Regel 
vor einem Gerichts-
verfahren statt, um 
die geschäftliche oder 
private Beziehung der 
Kon�iktparteien so 
wenig wie möglich zu 
belasten. Ziel der Par-
teien ist es, schneller 
und günstiger als in 
einem Gerichtsverfah-
ren zu einer gemein-
samen Vereinbarung 
zu gelangen, die ihren 
Bedürfnissen und Inte-
ressen entspricht.

Rechtsp�eger Die Ausbildung zum 
Rechtsp�eger wird an 
Fachhochschulen für 
öffentliche Verwaltung 
und Rechtsp�ege der 
Bundesländer, an Ge-
richten und bei Staats-
anwaltschaften durch-
geführt. Der 3-jährige

Der Rechtsp�eger 
nimmt  sowohl Auf-
gaben der freiwilligen 
als auch der streitigen 
Gerichtsbarkeit wahr, 
wobei der Schwer-
punkt auf der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit 
liegt. Die Aufgaben

An Gerichten nehmen 
die Rechtsp�eger 
neben dem Richter  
Tätigkeiten der Rechts-
p�ege wahr, die im 
Rechtsp�egergesetz 
festgelegt sind. Die 
Rechtsp�eger üben 
Tätigkeiten aus, die
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Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

Vorbereitungsdienst 
wird von den Bundes-
ländern angeboten 
und mit einer Rechts-
p�egerprüfung abge-
schlossen.

ergeben sich aus dem 
Rechtsp�egergesetz.

ihnen von den Rich-
tern übertragen wer-
den, §§ 3, 20 RP�G. 
Dabei entscheiden sie 
als Organ der Rechts-
p�ege in eigener Ver-
antwortung.

Urkunds- 
beamter der 
Geschäftsstelle

Um Urkundsbeamter 
zu werden, ist die 
Ernennung zum Be-
amten des mittleren 
Justizdienstes erforder-
lich. Diese setzt einen 
2-jährigen Vorberei-
tungsdienst voraus, 
der mit bestandener 
Prüfung abgeschlossen 
sein muss. Zum Vor-
bereitungsdienst wird 
nur zugelassen, wer 
eine Ausbildung zum 
Justizfachangestellten 
oder zu einem ande-
ren geeigneten Büro
beruf abgeschlossen 
hat. Zudem müssen 
Anwärter mindestens 
den Schulabschluss 
der Klasse 10 nach-
weisen können, eine 
Eignungsprüfung 
bestanden haben, 
deutsch und höchstens 
35 Jahre alt sein.

Zu den Aufgaben des 
UdG gehören das  
Anlegen und Verwal-
ten von Akten, die 
Abwicklung von  
Publikumsverkehr,  
die Mitwirkung in 
Prozessverfahren  
und die Ausfertigung 
von Urteilen und  
Beschlüssen.

Bei den Staatsanwalt-
schaften und Gerich-
ten sind Geschäfts-
stellen eingerichtet,  
§ 153 GVG, die mit 
Urkundsbeamten – 
auch Justizsekretäre 
genannt – besetzt 
sind. Urkundsbeam-
ten gehören je nach 
Schwierigkeitsgrad 
ihrer Tätigkeit dem 
gehobenen, in der 
Regel aber dem mitt-
leren Justizdienst an.

Justizfach- 
angestellter

Eingangsvorausset-
zung für diesen Aus-
bildungsberuf ist, je 
nach Bundesland, der 
Hauptschulabschluss 
oder die Fachober-
schulreife. Die Aus-
bildung dauert in der 
Regel drei Jahre, ist 
in manchen Bundes-
ländern aber auf zwei 
Jahre und sechs Mo-
nate verkürzt.

Justizfachangestellte 
nehmen büroorgani-
satorische und verwal-
tende Aufgaben bei 
Gerichten und Staats-
anwaltschaften wahr. 
Sie sind überwiegend 
in Serviceeinheiten 
in den Fachgebieten 
Zivilprozess, Zwangs
vollstreckung, Insolven- 
zen, Ehe- und Familien
sachen, Strafprozess, 
Grundbuch, Nachlass, 
Vormundschaft und 
Betreuungen sowie  
Register tätig.

Sie sind die An-
sprechpartner für 
ratsuchende Bürger. 
Zu ihren wesentlichen 
Aufgaben gehört das 
Führen von Registra-
turarbeiten, Dateien 
und Karteien, die 
Bearbeitung der Post, 
das Berechnen und 
Überwachen von 
Fristen, die Proto-
kollerstellung und/
oder das Fertigen 
und Beglaubigen von 
Schriftstücken.
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Personen der  
Rechtsp�ege

Beru�icher  
Werdegang

Aufgaben und 
Stellung

Rechte und P�ichten/ 
andere Besonder- 
heiten

Gerichts- 
vollzieher

Der Beruf des Ge-
richtsvollziehers ver-
langt einen 2-jährigen 
Vorbereitungsdienst, 
der erfolgreich mit 
einer mündlichen und 
schriftlichen Prüfung 
abzuschließen ist. Die 
Zulassungsvorausset-
zungen variieren in 
den Bundesländern. 
Voraussetzung ist 
meist, dass der An-
wärter mindestens 
23 und höchstens 
40 bzw. 45 Jahre alt 
ist, wirtschaftlich in 
geordneten Verhält-
nissen lebt und der 
Tätigkeit körperlich 
gewachsen ist. Zudem 
muss er eine juristi-
sche oder wirtschaftli-
che Ausbildung absol-
viert und drei bis fünf 
Jahre in diesem Beruf 
gearbeitet haben.

Seine Hauptaufgabe 
ist es, Urteile und an-
dere Vollstreckungs-
titel zwangsweise zu 
vollstrecken sowie 
Schriftstücke zuzu-
stellen. Der Gerichts-
vollzieher ist damit 
Zustellungs- und Voll- 
zugsbeamter für 
einen bestimmten 
Bezirk.

Der Gerichtsvollzieher 
(GV) ist gemäß § 154 
GVG ein selbstständi-
ges Organ der Rechts- 
p�ege und wird beim 
Bundesgerichtshof 
durch den Bundes
minister der Justiz  
und bei den Landes-
gerichten durch  
die Landesjustizver-
waltung bestimmt.

3 Präsentation

Die Lösung ist schülerabhängig.

4 Evaluation

Die Lösung ist schülerabhängig.

5 Ergänzung nichtgenannter Personen der Rechtsp�ege

	– Gütestellen/Schiedsämter

	– Amtsanwalt

	– Buchhalter bei der Staatsanwaltschaft

	– Bewährungshelfer

	– Diplom-Verwaltungswirt (FH)
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	– Diplom-Sozialarbeiter

	– Justizwachtmeister

Übungsaufgaben zu Personen der Rechtsp�ege

1.	�Testen Sie Ihr Wissen

Aussage 1 oder 9

Es gibt Berufsrichter und Laienrichter. An der Urteils
�ndung wirken nur Berufsrichter mit

9, auch die Laienrichter

Der Richter ist an Weisungen seines Vorgesetzten nur 
gebunden, wenn sie die ordnungsgemäße Amtsführung 
betreffen, nicht aber seine richterlichen Entscheidungen. 

1

Der Staatsanwalt hat den dienstlichen Weisungen seines 
Vorgesetzten nachzukommen. Er ist im Gegensatz zum 
Richter nicht persönlich unabhängig.

1

Die Staatsanwaltschaft ermittelt von Amts wegen sobald 
sie Kenntnis von einer Straftat erlangt hat (Anklagebe-
hörde). Sie hat aber auch dafür zu sorgen, dass die in 
einem rechtskräftigen Urteil verhängte Strafe auch voll-
streckt wird (Vollstreckungsbehörde).

1

Die Hauptaufgabe eines Rechtsanwalts ist es, seinem 
Mandanten mit rechtsstaatlichen Mitteln zu seinem 
Recht zu verhelfen. Dazu muss er seine Auftraggeber 
über die Rechtslage, seine Erfolgschancen, die Möglich-
keiten einer Beweissicherung und die anfallenden Kosten 
sowie das Kostenrisiko beraten. 

1

Der Rechtsanwalt kann, muss sich aber nicht einer 
Rechtsanwaltskammer anschließen. Ist er Kammermit-
glied so hat er dort die Möglichkeit, einen Fachanwalts
titel zu erwerben.

9, er muss sich einer 
Rechtsanwaltskammer 
anschließen

Jurastudenten können sich nach Bestehen des 2. Staats-
examens als Notar niederlassen.

9, Voraussetzung sind 
eine 5-jährige Anwalts
tätigkeit und geson
derte Ausbildung

Der Patentanwalt hat ein Jurastudium absolviert und hat 
sich naturwissenschaftlich fortgebildet.

9, Naturwissenschaftler 
mit juristischer Fort- 
bildung

Nach § 15a EGZPO können die Länder durch eigene Ge-
setze bestimmen, dass eine Klage erst zulässig ist, wenn 
bei einem Mediator versucht wurde, den Streit einver-
nehmlich beizulegen.

9, dies trifft auf die  
Gütestelle zu

Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle und der Rechts-
p�eger können beide an demselben Gericht tätig sein. 
Sie haben ähnliche Aufgaben, wobei die Aufgaben des 
Rechtsp�egers weitreichender sind. Er ist Beamter im 
gehobenen Dienst, wohingegen der Urkundsbeamte der 
Geschäftsstelle Beamter regelmäßig im mittleren Dienst ist.

1
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2.	Unterschied „normaler“ Beamtenstatus und Richteramt

	� Richter sind persönlich und sachlich unabhängig. Sie sind bei der Urteils�ndung 
unabhängig und weisungsfrei und nur dem Gesetz und dem Gewissen unter-
worfen. Eine Beein�ussung von außen, auch durch einen Dienstvorgesetzten, ist 
nicht statthaft. Dies verträgt sich nicht mit dem normalen Beamtenstatus, bei dem 
man der Dienstaufsicht unterliegt und durch einen dienstlichen, disziplinarischen 
Vorgesetzten kontrolliert und beurteilt wird. Der Dienstvorgesetzte kann den 
Beamten aufgrund seiner Weisungsbefugnis anweisen, dienstliche Handlungen 
vorzunehmen oder zu unterlassen. Gegen diese Weisungen gibt es kein Wider-
spruchsrecht. Richter sind dagegen in ihrem Urteil unabhängig. Kein Richter ist 
der Verwaltung oder der Legislative gegenüber für seine Urteile verantwortlich.

3.	Falllösung

	� Das Autohaus kann einen Antrag auf Ablehnung des Richters wegen eines ge-
setzlichen Ausschlussgrundes nach § 41 Nr. 3 ZPO stellen, da der Richter mit dem 
Beklagten verschwägert ist.

LERNSITUATION 3:
RECHTLICHE GRUNDLAGEN – DIE GERICHTSBARKEITEN

Arbeitsaufträge

1 Gerichtszweige

Fall Gerichtszweig
Akten- 
zeichen

Sachliche Zuständigkeit

1 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Amtsgericht

2 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Landgericht

3 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Oberlandesgericht

4 Sozialgerichtsbarkeit 03 Sozialgericht

5 Ordentliche (freiwillige) Gerichtsbarkeit  
(Zivil)

02 Amtsgericht

6 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Amtsgericht

7 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Bundesgerichtshof

8 Verwaltungsgerichtsbarkeit 04 Oberverwaltungsgericht

9 Finanzgerichtsbarkeit 05 Bundes�nanzhof

10 Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil) 02 Bundesgerichtshof

11 Arbeitsgerichtsbarkeit 03 Arbeitsgericht

S. 20–26
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2 Ordentliche und besondere Gerichtsbarkeit

Ordentliche Gerichtsbarkeit Besondere Gerichtsbarkeit

Zivilgerichtsbarkeit  
inklusive Familiensachen

Arbeitsgerichtsbarkeit

Strafgerichtsbarkeit Verwaltungsgerichtsbarkeit

Freiwillige Gerichtsbarkeit Sozialgerichtsbarkeit

Patentgerichtsbarkeit Finanzgerichtsbarkeit

Es fehlen: 

Die Kanzlei hat keine eigenen Aktenzeichen für die freiwillige Gerichtsbarkeit, diese 
kann jedoch dem Zivilrecht zugeordnet werden. Die Bereiche Patentgerichtsbarkeit 
und Finanzgerichtsbarkeit haben ebenfalls keine eigenen Aktenzeichen, können je-
doch unter Wirtschaftsrecht angelegt werden.

3 Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit

Die Verfassungsgerichtsbarkeit nimmt eine übergeordnete Rolle ein, denn das Bun-
desverfassungsgericht wacht als unabhängiges Staatsorgan über die Einhaltung des 
Grundgesetzes und prüft dazu die Vereinbarkeit von Gesetzen mit der Verfassung. 
Es hat die Möglichkeit, Gesetze als verfassungswidrig zu erklären. Gleichzeitig ist es 
Teil der judikativen Staatsgewalt auf dem speziellen Gebiet des Staats- und Völker-
rechts und führt somit eine Doppelrolle aus. Obwohl das Bundesverfassungsgericht 
die Entscheidungen anderer Gerichte kontrolliert, gehört es nicht zum Instanzenzug, 
denn es überprüft nicht, ob die Fachgerichte das Recht richtig angewendet haben; 
es prüft lediglich, ob das getroffene Urteil mit dem Grundgesetz in Einklang steht.

4 Streitige und freiwillige Gerichtsbarkeit

streitige Gerichtsbarkeit freiwillige Gerichtsbarkeit

Kennzeichen:

	– �Klage zur Durchsetzung bestehender 
Rechte

	– Parteien heißen Kläger und Beklagter

	– �Die Gerichte entscheiden im Wesentli-
chen über privatrechtliche Streitigkeiten, 
bei denen sich zwei gleichberechtigte 
Parteien gegenüberstehen, die um bür-
gerlich-rechtliche Ansprüche streiten

	– �es gelten die Vorschriften der ZPO und 
des GVG

	– �Das Gericht entscheidet meist durch Urteil

Kennzeichen:

	– �bestimmte Angelegenheiten der  
Rechtsp�ege nach § 23a Abs. 2 GVG

	– �es gibt keine Klage; die Gerichte wer-
den von Amts wegen (Amtsverfahren) 
oder auf Antrag hin (Antragsverfahren) 
tätig

	– �Verfahren richten sich nach dem 
FamFG. 

	– �Parteien heißen Beteiligte, Betroffene 
oder Antragsteller und Antragsgegner

	– �Das Gericht entscheidet durch Beschluss.

Beispiel:
Klage auf Zahlung rückständiger Miete

Beispiel:
Grundbuchsachen
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5 MindMap zu Gerichtsbarkeiten

Die Lösung ist schülerabhängig.

öffentlich-rechtliche Streitigkeiten
nicht verfassungsrechtlicher Art

arbeitsrechtliche 
Streitigkeiten

Verwaltungsgerichte –
Oberverwaltungsgerichte –
Bundesverwaltungsgerichte

Arbeitsgerichte –
Landesarbeitsgerichte –
Bundesarbeitsgerichte

Verwaltungsgerichtsbarkeit Arbeitsgerichtsbarkeit

Finanzbericht
Bundesfi nanzhof

Streitigkeiten wegen
Abgabeangelegenheiten

Finanzgerichtsbarkeit besondere

streitig

Klageverfahren

Kläger und Beklagter

Verfahren nach
ZPO, GVG

Urteil

Gerichtsbarkeiten
Fragen zur gesetzlichen 

Sozialversicherung

Sozialgerichtsbarkeit

Sozialgerichte –
Landessozialgerichte –
Bundessozialgerichte

ordentliche

Zivilsachen

4-stufi ger
Gerichtsaufbau:

AG
LG

OLG
BGH

Patentsachen

Strafsachenfreiwillig

Antrag- oder
Amtsverfahren

Antragsteller und
Antragsgegner

Verfahren nach
FamFG

Beschluss

Verfassungsgerichtsbarkeit

gehört nicht
zum Instanzenzug

überwacht Einhaltung
des Grundgesetzes

Bundesverfassungsgericht
als Hüter der Verfassung

6 Falllösungen sachliche Zuständigkeit

Fall Sachlich zuständiges Gericht §§

1 Landgericht (für vermögensrechtliche Streitig- 
keiten über 5.000,00 EUR)

§§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG

2 Oberlandesgericht (für die Berufung gegen eine 
Entscheidung des Landgerichts in 1. Instanz)

§ 119 Abs. 1 Nr. 2 GVG

3 Amtsgericht (Mahnverfahren) § 689 Abs. 1 BGB

4 Amtsgericht (für Mietstreitigkeiten über Wohn-
raum unabhängig von der Höhe des Streitwerts)

§ 23 Nr. 2 GVG

Übungsaufgaben zur Gerichtsbarkeit

1.	Lückentext zum Begriff der Gerichtsbarkeit

	� Unter Gerichtsbarkeit wird die auf Verwirklichung der bestehenden Rechtsord-
nung gerichtete Tätigkeit der Gerichte verstanden. Sie ist unterteilt in Tätigkeit 
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der Gerichte und die der Justizverwaltung. Daher  werden als Gerichtsbarkeit im 
engeren Sinne die Gerichte bezeichnet, die der Rechtsprechung oder der sonsti-
gen Rechtsp�ege dienen. Es gibt auf internationaler Ebene eine Vielzahl von 
Gerichten, wobei die europäische Gerichtsbarkeit von der sonstigen internatio-
nalen Gerichtsbarkeit zu unterscheiden ist. Daneben gibt es die nationale Ge-
richtsbarkeit. Für den Kläger stellt sich also die Frage, welcher Gerichtszweig einer 
Gerichtsbarkeit für seine Klage die richtige ist. Dies wird als Rechtsweg bezeichnet. 
Die häu�gsten Formulierungen sind die von der „Eröffnung des Rechtswegs“ zu 
einem bestimmten Gericht oder die „Beschreitung des Rechtswegs“. Eine Frage 
der näheren Ausgestaltung des Rechtsweges ist es, welche Instanz innerhalb des 
jeweiligen Gerichtszweigs eröffnet ist.

2.	Testen Sie Ihr Wissen

Aussage 1 oder 9

Europäische Gerichte werden auch als supranationale 
Gerichte bezeichnet.

9, das gilt für inter- 
nationale Gerichte

Voraussetzung für die internationale Gerichtsbarkeit ist, 
dass die beteiligten Staaten ihre Rechtsprechungsgewalt 
auf die überstaatliche Organisation übertragen, welche 
das Gericht trägt, und ihre Souveränität insoweit aufge-
ben.

1

Der internationale Gerichtshof in Straßburg ist das 
Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen.

9, in Den Haag

Das Gerichtssystem der Europäischen Union umfasst drei 
Gerichtszweige: den Gerichtshof, das Gericht und die 
Europäische Menschenrechtskonvention.

9, statt der Europä- 
ischen Menschen-
rechtskonvention sind 
es die Fachgerichte

Der EuGH ist das oberste rechtsprechende Organ der EU 
und hat zwei Standorte: In Straßburg und in Luxemburg.

1

Unter anderem prüft der EuGH in Zusammenarbeit mit 
den Gerichtsinstanzen der Mitgliedstaaten, ob das Recht 
der EU in allen Mitgliedstaaten angewendet wird.

1

Das Gericht der Europäischen Union ist für alle Rechts
sachen zuständig, die nicht an die Fachgerichte oder 
direkt an den Gerichtshof verwiesen werden.

1

Durch die Fachgerichte wurde unterhalb der des EUGH 
und des Gerichts der Europäischen Union eine zusätz
liche Instanz für besondere Sachbereiche geschaffen.

1

Der deutschen Gerichtsbarkeit liegt das Prinzip der 
Gewaltenteilung zugrunde, welches im Grundgesetz 
verankert ist. Danach erlässt die Exekutive Gesetze, die 
Legislative erlässt Rechtsverordnungen und der Judikati-
ve obliegt die Rechtsprechung.

9, Legislative und  
Exekutive sind ver-
tauscht

Zu einem rechtsstaatlichen Verfahren gehören selbst-
ständige Gerichte, die mit unabhängigen Richtern be-
setzt sind.

1
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3. Ergänzung der Aussagen zum Bundesverfassungsgericht

	 (a)	Das Bundesverfassungsgericht sitzt in Karlsruhe.

	 (b)	�Es ist das höchste deutsche Gericht und prüft die Vereinbarkeit von Gesetzen 
mit der Verfassung. 

	 (c)	� Sind Gesetze oder Urteile nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärt das 
Bundesverfassungsgericht sie als verfassungswidrig.

	 (d)	�Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Entscheidungen anderer Gerichte 
kontrolliert, gehört es nicht zum Instanzenzug.

	 (e)	�Verfassungswidrige Urteile hebt das Bundesverfassungsgericht nicht auf, sondern 
verweist die Sache zur nochmaligen Überprüfung an die Fachgerichte zurück. 

	 (f)	� Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden alle Verfassungsorga-
ne des Bundes und der Länder sowie alle Verwaltungsbehörden und Bürger.

	 (g)	Das Bundesverfassungsgericht hat je zwei Senate mit je 8 Richtern. 

4.	Verfahrensarten vor dem Bundesverfassungsgericht

Verfassungsbeschwerde Normenkontrolle Verfassungsstreit

Jeder, der sich durch 
die öffentliche Gewalt 
in seinen Grundrechten 
verletzt fühlt, kann eine 
Verfassungsbeschwerde 
erheben. Sie kann sich ge-
gen die Maßnahme einer 
Behörde, gegen das Urteil 
eines Gerichts oder gegen 
ein Gesetz richten.

Hierbei stellt das Bundes-
verfassungsgericht fest, ob 
ein Gesetz mit der Verfas-
sung übereinstimmt. Diese 
Entscheidung kann ent-
weder von einem Gericht 
(konkrete Normenkontrol-
le) oder von der Bundes- 
oder einer Landesregierung 
sowie eines Viertel der 
Mitglieder des Bundestages 
(abstrakte Normenkontrol-
le) eingeholt werden.

Hierbei entscheidet das 
Bundesverfassungsgericht 
über Meinungsverschie-
denheiten zwischen Ver-
fassungsorganen (Organ-
streit) oder zwischen Bund 
und Ländern (Bund- 
Länder-Streit) ihrer ver- 
fassungsmäßigen Rechte 
und P�ichten.

5.	Aufbau der ordentlichen Gerichtsbarkeit

	� Die Gerichte sind ihrem Aufbau nach oben hin geordnet. Das Amtsgericht stellt 
die unterste Ebene der staatlichen Rechtsprechung dar. Es ist zuständig für Ver-
fahren, die einen relativ geringen Streitwert (Zivilrecht) oder geringe Schwere 
(Strafrecht) aufweisen. Die Spruchkörper heißen im Strafverfahren Strafrichter 
und Schöffengericht; im Zivilverfahren ist dies der Einzelrichter. Das Landgericht 
ist in Zivilsachen entweder erstinstanzlich für Zivilsachen mit einem relativ hohen 
Streitwert oder als Berufungsinstanz zuständig. Ihr Spruchkörper ist die Zivilkam-
mer. In Strafsachen wird das Landgericht erstinstanzlich durch die große Strafkam-
mer (auch Schwurgericht) tätig in Verfahren mit höherer Schuld. Als Berufungs-
instanz gegen Urteile des Amtsgerichts ist die kleine Strafkammer zuständig. Das 
Oberlandesgericht urteilt im Strafverfahren durch den Strafsenat als Revisionsge-
richt in zweiter oder dritter Instanz. Im Zivilverfahren urteilt es durch den Zivilse-
nat oder den Einzelrichter. Beim Bundesgerichtshof sind sowohl für Straf- als auch 
für Zivilverfahren Senate eingerichtet, die jeweils in letzter Instanz entscheiden.
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LERNSITUATION 4:
DEN AUSBILDUNGSBETRIEB ANGEMESSEN PRÄSENTIEREN 
UND FEEDBACK GEBEN 

Arbeitsaufträge

1 Vor- und Nachteile der dualen Ausbildung

Die Lösung ist schülerabhängig. Sinnvoll ist hier zu nennen:

Vorteile Nachteile

	– gemeinsame theoretische Ausbildung

	– Austausch in der Klasse

	– gemeinsame Interessen

	– �theoretische und praktische Ausbil-
dung statt nur schulische Ausbildung

	– �Zahlung von Gehalt (wäre bei rein 
schulischer Ausbildung nicht der Fall)

	– �gute Übernahmechancen, da schon 
praktische Erfahrung

	– �Unterschiedliche praktische Ausbil-
dung

	– Teilweise geringes Gehalt

	– Hohe Belastung durch Lernortwechsel

	– �Keine optimale Abstimmung von 
Theorie und Praxis, da unterschied
liche Lernorte

2 Gliederung einer Präsentation

�Die Lösung ist schülerabhängig. Sinnvoll ist hier zu nennen:

Gliederungspunkt Sinnvolle Information

Einstieg Begrüßung 

Überblick

Vorstellung der Vortragenden

Überschrift

Gliederung

Ziele der Präsentation

Hauptteil Präsentation der Kernaussagen und Hintergrund
informationen

Schluss Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen

Fazit

Dankesformel

Nach Fragen der Zuhörer erkundigen

Diskussion anleiten

S. 27–31
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3 Gegenüberstellung der Präsentationsarten

Präsentationsart

Präsentation mit 
Folien über  

Overheadprojektor

Präsentation mit 
Plakat

Präsentation mithilfe 
von PowerPoint

Darauf ist  
zu achten:

	– Überschrift

	– �Übersichtliche Dar-
stellungen

	– �Symbole verwenden

	– �Wichtige Sachen  
optisch hervor- 
heben

	– �Keine langen Texte

	– �Versch. Farben ver-
wenden

	– �Plakatgröße  
DIN A2/A3

	– �Neutraler Hinter-
grund

	– �Große Schrift,  
auffällige Farben, 
unterstreichen

	– Evtl. Gliederung

	– Schrift gut lesbar

	– �Keine Rechtschreib-
fehler 

	– �Mit Bildern arbeiten

	– �Folien nicht über- 
lagern (Stichpunkte)

	– Gliederung

	– Roter Faden

	– �Nicht zu viel  
Animation

Vorteile/ 
Chancen:

	– Günstig

	– Leicht zu erstellen

	– �Fast überall  
verfügbar 

	– Günstiges Medium

	– �Eignet sich gut  
für selbstgemalte 
Collagen

	– �Gut für Kleingrup-
pen zum Präsen-
tieren

	– �Überall erstellbar

	– Transport (Digital)

	– �Fehler schnell zu 
verbessern

	– �Aufmerksamkeit 
durch graphische 
Unterstützung

Nachteile/ 
Gefahren:

	– Umweltbelastung

	– �Folien nur in DIN A4

	– Korrekturen schwer

	– ��Komplizierter Trans-
port und Lagerung

	– �Wenn Technik nicht 
funktioniert

	– �Verlass auf Präsen-
tation

	– �Nicht mehr der 
Mensch steht im 
Mittelpunkt

	– �Schlechter Umgang 
mit PowerPoint

4 Entscheidung für eine Präsentationsart

�Die Lösung ist schülerabhängig.

5 Beobachtungsbogen

�Die Lösungen sind schülerabhängig.


